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Van ànnirt «Ich bey I.>A. Och« «n Bey«, und bey
«>»«> Poftàmlern. I7Z.

Daê Abonnement für 78 N»»»nern ober slir ein -Lier
teljnyr ist in Bern 4 Fr. und ausser Bern yostsrey
5 Fronten.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Samstag, den rf Nov. l8oc>. Drittes Quartal. Den 24 Brümäre IX.

Anzeige.
Die Regierung hatte zu Unterstützung des neuen schwei,

zerischen Republikaners, sich auf 200 Exemplare der

beyden ersten Quartale desselben abonnirt, die an die

Glieder der Regierung, an ihre Minister und an die

verschiedenen Cantons-Autoritäten versendet wurden;
diese Abonnements werden für das drille Quartal nicht
fortgesezt, und kein öffentlicher Beamter erhält dieses

Blatt fernerhin gratis : diejenigen so es weiter zu erhalten
wünstbeu, find eingeladen, ihr Abonnement dafür ein-

jusindcu. Von dem Erfolge dieser Einladung wird
es abhängen, ob der Republikaner mit dem dritten
Quartal zu Ende gehen soll, oder ob dieses Blatt,
das einzige daS gegenwärtig die Verhandlungen der

helvetischen Gesetzgebung mit Vollständigkeit und Treue
liefert, und als historisches Archiv deS neue» Hclvctiens
von bleibendem Werthe ist, fortgesezt werden kann;
dieses leztere wird geschehen, so bald sich die Auslagen
durch die Abonnements gedekt finden.

Gesetzgebender Rath, 8. Nov.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Berichts der Petitionencommißiou
über Butschlis Proceß.

Unter den von dem Distr. Gericht Ballstall gewähl-
ten 4 Soiolhurnsche» Schietrichtern befanden sich

(zum rechtlichen Scanda!) 2 von denen von dein Roh-
rer a n ge « p r 0 che ne » und von dein Bütschli r e-

kujirten Schiedrichtern, die aber auf des Vürschlis
Klage nach der Weisung des Iustizministers auf die
Seite treten mußten. Nachdem das saubere Wahl-
concept des Dsstr. Gerichts Ballstall also zur Hälfte
verrückt war, siel demselben ein, daß es statt dem
Mit Namen, Zunamen und Qualität wohlausgedruck«

ten Sohn Iauß zum Schiedrichter einem verständigen
und besonders redlichen Mann), dessen Vater, Altgc«
richrssäs Iauß, zum Präsident des Schiedgerichts habe
ernennen wollen; zu welchem End dasselbe.auch, ohne
die Partheyen zu prevenieren, eine Einladung an den

Vater Iauß als Präsident des Schiedgcrichls abgehen

ließ. Sobald Bütschli diese willkührliche J..forma-
lität vernommen hatte, protestierte er dagegen, aber

polì sacrum, 'denn der Iustizminister (wahrscheinlich
auf einen irrigen Bericht hin) hatte bereits den Befehl
ausgestellt: daß Vater Iauß als Präsident das souve«

raine Schiedrichtergericht versammeln solle. Dieß ist

das unjelige Geschick eines armen Litigantcn — dieß

die nnparrheyische ' Untergerichtsverwaltung der Justiz
in dem wicdergebornen Heiveticn, welche die Pelitio.
ncncommißion Ihnen B. G. unter die Augen zu legen

sich pflichtig fand.
Nun kommt Bütschli und ruft Sie gegen diese Un°

förmlichkcit um Hilfe auf eint oder andere Weise an.
Diese Sache verdient von unserer CivilgesetzgebungS-
Commißion wohl erwogen und nach ihrem erstattete»

Rapport das Verfahren des Distr. Gerichts Bailstall
der Vollziehung communiciert zu werden. Dieß, B.
Gesetzgeber, ist der unmaßgebliche Vorschlag Eurer
Petitionencommißion. Angenommen.

;. In einem nach allen Anzeigen betrügerischen

Geldstag eines gewissen B r 0 g g s von Oderhasli C.

Oberland, in welchem durch die vorläufige Distraktisn
alles Vermögens kein Heller zu Bestreitung der Gelds-
tagskösteu übrig bleibt, legten die 2 zu Gcldsverord-
neten bestellten Distriklsrichter der Vollziehung folgende

Einfragen vor : 1) Ob die Geldsverordnetcn ihre dahe«

rigcn Vakationen und der Schreiber die Scripturen
unenrgeldlich zu machen haben, oder ob sie ihre dabe-

rigen Gebühren als Folge ihres richterlichen OKcik
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der Nation auf Rechnung setzen können? 2) Ob im
Fall die Geitstagsvcrsührung für sie ein Frohndicnst
seyn solle, alsdann nicht auch alle andern Beamten
sammt dem Postamt für ihre dießörligcn Obliegenheiten

zur ncmlichen Unentgriblichkeit pro dons publics ver-
pflichtet seyen, oder im Gegensatz aus wessen Beutel
die Bezahlungen fliesen sollen? z) Wie es sich milder
Auslage für das Stempclpapîer, das in einem weit-

läufigen, wahrscheinlich mit wichtigen Prozessen durch-

fiochlencn Geldslag kein geringes Objekt ist, verhalte?
wer es liefern solle, die Nation oder ein Quidam?

Die Vollziehung wiese durch den Iustizmimster diese

Emsragcn an Gesetz und Uebung; da aber die Fra-
gcnden in der alten Ordnung und Uebung keine Wei-
sung für die Ceeala in der neuen Welt finden, so

wenden sie sich nun an Sie B. G. um bestimmtem

Aufschluß. Dieser Fall, der sich öfters ereignen wird,
verdient im allgemeinen eine Untersuchung; die Peti-
tionencommißion rathet daher an, solchen der Civilges.

Commißion zu überweisen. Angenommen.

4. 5; Bürger, (wie sie sagen) aus der ärmern

Classe von Zürich, die weder ihre alte Obrigkeit noch

die jetzige Gemetudskammer in Betreff der Verwaltung
ihrer Gemeindsgüter loben — beschweren sich über den

Beschluß der Gesetzgebung vom 2;. August: »man
könne in die ununterschricbene Bittsthrift, das Ricdli
betreffend, nicht eintreten alldieweil diese Bittschrift
doch mit einem gestempelten Bcydlatt von Unter-
schrislen begleitet war. Wenn dieses Flugblatt wirklich
der Petition deygcbogcn war, so muß der Irrthum
des Beschlusses durch dessen zufällige Egsnerung ent-

stunden seyn.

(Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.
Der Reglerungsstattholthr des Cantons Ba-

sel / au die Mmuzipautät der Gemeinde
Ltt'stüU.

Bürger!
Es haben fleh in Eurer Gemeinde 296 Bürger in

offener und gesitzmäßiger Gemeindeversammlung am

10, Weinmonat dieses Jahrs fest verbunden und durch

neinhändige, schriftliche Unterzeichnung ganz besonders

verzflechtet, um über die Aufrechlhaltung innerlicher

Ordnung und Ruhe zu wachen, und die öffentlichen

Beamten, es.koste was. es .wolle, zu unterstützen in

Handhabung der Gesetze und guten Polizey. Jeder
der Unterschriebenen bekannte sich zugleich als ein" dop.
pelt und dreyfach Strafwürdiger, wenn er jemals im
Augenblick der Prüfung seinem ftyerüchen Bürgcrge-
lübde treulos werden könnte.

Dieser edle Eifer, freyer M inner würdig, soll un-
serer Regierung nicht unbekannt bieioen. Möge es

w s.r Vaterland erfahren, daß wenn Laster und Bosheit
sich nicht scheuen, Verschwörungen gegen die öffentliche
Ordnung zu bilde», — auch tugendhafte Bürger sich

nicht fürchten gegen Anarchie und Friedensstörer in
Bund zu treten, und die republikanischen Obrigkeiten
mit Nachdruck in Vollstreckung ihrer Pflichten zn un-
tersiützen.

Saget, ich bitte Euch, der wackern Scbaar jener
Bürger von Liestall meinen Dank. Saget ihnen, daß
die Schweizer-Freyheit unerschütterlich sey, und die
Bajonette der ganzen Welt nicht zu fürchten habe,
wenn aller Schweizer Herzen von gleichem Enthnsias-
mus entbrennen. Ihre' Namen ,ollen im Archive der
Regierungsstatthallerschast dieses Cantons zum steten

Angedenken verwahrt werden.

Gruß und Bruderliebe.

Heinrich Z sch ok te.

Mannigfaltigkeiten.
F r a g m en t e i n er S k iz z e de? hcl 0 elische«

Revolution, geschrieben zu Anfang
Augusts 1800.

(Aus dem helv. Almanach für das I. >801. Zürich.

— So ward also —fast gleichzeitig mit Rom —
der Grundstein zu einerneuen repräsentativen Republik
in den Alpen gelegt; ein Ereigmß, das vielleicht für
das Interesse von Frankreich und von ganz Europa

wichtiger war, a.s die Entstehung irgend einer der bis«

herigen FiliabRevlidliken. Für Frankreich Haupt«

sächlich in mililairischer Rüksicht. Von nun an, da

die Schweiz einmal ous ihrer Neutralität heraus-

gerissen war, entschied der Besitz dieses Landes, als

e>! e. unermeßlichen natürlichen Festung mitten zwischen

Deutschland, Frankreich und Italien,
bewohnt von einem kraftvollen, kriegerischen Volke,
fast über den Erfolg jedes Laut kricges, welchen Frank«

reich künftig ' zu führen hat. So lange es ein offen,si-

ves Kriegsspstcni zu befolgen im Stande ist, und die

L 0 m b a r d ie i»ne hat, gewährt ihm der B sitz der

hohen Alpen, den unermeßlichen Vortheil einer sicher»
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